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Stadt Ochsenfurt
2. Änderung des Bebauungsplans "Wiesenweg"
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3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

gesch lossene Bauw eise
nur Doppelh ausbebauung zulässig

g
D

Fläch e auf denen zusätzlich e Sch allsch utzmaßnah men (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) 
erforderlich  w erden: keine zu öffnenden Fenster auf der sch allzugew andten Seite zulässig,
notw endige Lüftungsfenster nur auf der Südw estseite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.4

Fläch en auf denen zusätzlich e Sch allsch utzmaßnah men (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) 
erforderlich  w erden: keine zu öffnenden Fenster auf der sch allzugew andten Seite zulässig,
notw endige Lüftungsfenster nur auf der Südw estseite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.3

9 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
9.1 Im V orfeld von Baumfällarbeiten und Abrissarbeiten von Gartenh äusern zur Baufeldfreistellung ist 

zur Ermittlung des V erlustes von Fledermausquartieren und V ogel-Brutbäumen sow ie fach kundiger 
Begleitung der Fällarbeiten und Herstellung der Ersatzquartiere eine fach kundige Person als 
U mw eltbaubegleitung zu beauftragen.  

9.2 Fällung von potenziellen Fledermausbäumen ist aussch ließlich  in der Zeit vom 15. September bis 
15. Oktober oder in der zw eiten Märzw och e zulässig, es sei denn, eine Besetzung der Bäume mit 
Fortpflanzungsh abitaten kann gutach terlich  ausgesch lossen w erden. 

9.3 Aufh ängen von 3 Starenkästen und 3 Fledermauskästen als Ersatz für den V erlust an natürlich en 
Höh len an Gebäuden bzw . Bäumen im Bereich  der Ausgleich sfläch e A1. 

9.4 V or Beginn der Ersch ließungsarbeiten sind w eitere künstlich e Nisth ilfen in Abh ängigkeit von der 
Anzah l der tatsäch lich  gefundenen V ogel- und Fledermausquartiere aufzuh ängen. s. Hinw eis Nr. 
5.4. 

10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

10.1 Als Fläch e zum Ausgleich  unvermeidbarer Eingriffe in Natur und Landsch aft im Sinne von § 13 bis 
15 BNatSch G in V erbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB sind Fläch en für Maßnah men zum Sch utz, zur 
Pflege und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landsch aft in einem U mfang von insgesamt rd. 
1,07 h a festgesetzt. 

10.2 Innerh alb des Geltungsbereich s w ird die Fläch e A1 mit einer anrech enbaren Fläch e von 0,22 h a 
festgesetzt: 
Ausgleichsfläche A1 - Streuobstwiese (0,22 ha) (anrechenbar 0,18 ha) 
 R evitalisierung und Entw icklung einer artenreich en Streuobstw iese durch  Ansaat eines R egio-
Saatgutes, Typ Salbei-Glatth afer-W iese, V erzich t auf Düngung und PSM, Mah dturnus mindestens 
1x /Jah r mit Mah dzeitraum ab 15. Juni, Sch nitth öh e 10 cm einsch l. Beseitigung des Mah dgutes. 
Erh alt von 1-2 Brach estreifen über den W inter. 
 Anpflanzung von 16 (W ild)-Obstbäumen als Hoch stämme 

10.3 Außerh alb des Geltungsbereich s w erden dem Bebauungsplan „W iesenw eg“ zum Ausgleich  
unvermeidbarer Eingriffe in Natur und Landsch aft im Sinne von § 13 bis 15 BNatSch G in 
V erbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB folgende drei Fläch en für Maßnah men zum Sch utz, zur Pflege 
und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landsch aft in einem U mfang von insgesamt rd. 0,91 
h a verbindlich  und dauerh aft gem. § 9 Abs. 1a BauGB extern zugeordnet. 
Ausgleichsfläche A2 - Renaturierung des Birkenbachs (anteilig 0,18 ha,  
anrechenbar 0,36 ha) 
(Fl.-Nrn. 1824, 1825, Gem. Och senfurt, Gemk. Erlach ),  
 Geländemodellierung im R ah men der Maßnah me zur Gew ässerrenaturierung 
Ausgleichsfläche A3 - Maßnahmen für bodenbrütende Vogelarten (anteilig 0,50 
ha) 
(Fl.-Nr. 1520, Gem. Goßmannsdorf, Gemk. Hopferstadt) 

4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
4.1 Es w ird im SOHallen/Garagen eine gesch lossene Bauw eise nach  § 22 Abs. 3 BauNVO festgesetzt 
4.2 Es w ird in den U rbanen Gebieten eine offene Bauw eise nach  § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt.  
4.3  Im MU  4 sind nur Doppelh äuser zulässig.  
4.4  Die überbaubaren Grundstücksfläch en sind durch  Darstellung von Baugrenzen im   

zeich nerisch en Teil festgesetzt.  
4.5  Im SOHallen/Garagen sind baulich e Anlagen, Aufsch üttungen und Ablagerungen einsch ließlich  

Lagerstätten außerh alb der festgesetzten Baugrenze unzulässig.  
4.6  Im SOHallen/Garagen ist die Firstseite der Hauptgebäude, bezogen auf die Gebäudeausrich tung 

entsprech end der zeich nerisch en Festsetzung, zur bah nseitigen bzw . zur nordseitigen 
Baugrenze zulässig.  

4.7  Im MU  sind Nebenanlagen nach  § 14 BauNVO, w ie bspw . Gartenh äuser, auch  außerh alb der 
Baugrenzen, in einem Abstand von min. 3 m vom Straßenrand, bis zu einer Größe von 20 m³ 
umbauter R aum zulässig.  

4.8  Im MU  sind Stellplätze, Carports, Garagen auch  außerh alb der überbaubaren 
Grundstücksfläch en (Baugrenze) zulässig. 

4.9 Im MU  ist zw isch en Grundstückszufah rten und Garagen bzw . Carportzufah rten ein Stauraum 
h erzustellen. Bei Garagen muss dieser mindestens 5,0 m, bei Carports mindestens 1,5 m 
betragen. 

4.10 Die Einfriedung des Stauraums ist nich t zulässig. 
4.11 Einfah rten vor Garagen und Carports gelten nich t als Stellplätze. 
5 Hochwasserangepasste Bauweise innerhalb der Grenzen des festgesetzten 

Überschwemmungsgebiets 
5.1 Baulich e Anlagen sind in Anleh nung an die aktuelle Hoch w assersch utzfibel des BMU  in 

h och w asserangepasster Bauw eise auszufüh ren. Die gew äh lte Strategie der 
h och w asserangepassten Bauw eise („Ausw eich en“, „ W idersteh en“, „Nach geben“) ist zu 
dokumentieren und mit dem Baugesuch  gemäß § 78 Abs. 5 W HG nach zuw eisen.  
(vgl. Hoch w assersch utzfibel des BMU , h ttps://w w w .fib-
bund.de/Inh alt/Th emen/Hoch w asser/2016 -08_ Hoch w assersch utzfibel_7. Aufl.pdf). 

5.2 Bei Gebäudeteilen, die in den U ntergrund eingreifen, sind Maßnah men zur Abdich tung gegen 
von außen drückendes W asser und aufstauendes Sickerw asser („ w eiße W anne“) zu treffen.  

5.3 Öffnungen im Bereich  von Kellerw änden sind gegen eindringendes Grund- und Hoch w asser zu 
sich ern (z. B. durch  Sch äch te, R ückstauklappen, druckw assersich ere W anddurch füh rungen). 

5.4 Im Bereich  des amtlich  festgesetzten Übersch w emmungsgebiets sind Anlagen zum U mgang mit 
w assergefäh rdenden Stoffen (z. B. Beh älter größer 1.000 Liter (z.B. Heizöl, W GK 2)) 
entsprech end h och w assersich er zu lagern bzw . zu sich ern. Die Prüfung vor Inbetriebnah me 
durch  Sach verständige nach  W HG/VAw S (Anlagenverordnung w assergefäh rdender Stoffe) ist 
mit dem Baugesuch  nach zuw eisen. 

5.5 Nach  Fertigstellung der Maßnah men im Übersch w emmungsgebiet sow ie der 
Ausgleich smaßnah men ist eine Abnah me gemäß Art. 61 BayW G von einem privaten 
Sach verständigen für W asserw irtsch aft (Art. 65 BayW G) durch füh ren zu lassen. Die Bestätigung 
über die plangemäße Ausfüh rung unter Beach tung der Besch eidsauflagen einsch ließlich  der 
Massenbilanzierung für den R etentionsraumausgleich  ist dem Landratsamt W ürzburg spätestens 
3 Monate nach  Fertigstellung vorzulegen. 

5.6 Die Betriebsanw eisung, w elch e für die Entleerung des geplanten Beckens zum 
R etentionsraumausgleich  erstellt w ird, muss dem privaten Sach verständigen der 
W asserw irtsch aft und dem Landratsamt W ürzburg vorgelegt w erden. 

5.7 Das im Übersch w emmungsgebiet zur V erw endung kommende Bau- und Auffüllmaterial darf 
keine Stoffe enth alten, die nach teilige Ausw irkungen auf Gew ässer h aben können. 
Insbesondere ist auch  die V erw endung von besch ränkt einsetzbarem R ecyclingmaterial 
auszusch ließen. Die in den Tech nisch en R egeln der LAGA „Anforderungen an die stofflich e 
V erw ertung von mineralisch en R eststoffen/Abfällen“ vorgegebenen Zuordnungsw erte Z 0 
dürfen nich t übersch ritten w erden. 

6.5 Im U rbanen Gebiet h aben zukünftige Gew erbebetriebe die Einh altung der Immissionsrich tw erte 
unter Berücksich tigung der Lärmvorbelastung am maßgebenden Immissionsort im 
Baugeneh migungs- und Freistellungsverfah ren nach zuw eisen. 

7 Ver- und Entsorgung 
7.1 Die Entw ässerung erfolgt im Misch system. 
8 Grünordnung 
8.1 Zur Gestaltung des Straßenraums w erden Pflanzgebote auf privaten Grundfläch en festsetzt (s. 

Planzeich nung); die genauen Standorte rich ten sich  nach  den erforderlich en Zufah rten, der Lage 
der Stellplätze und den endgültigen Grundstückszusch nitten. Je öffentlich em Straßenraum ist 
möglich st eine einh eitlich e Baumart zu w äh len (s. Hinw eise zur Artenw ah l D 8). 

8.2 Die festgesetzten Grünfläch en sind von einer Überbauung oder V ersiegelung freizuh alten, zu 
begrünen und dauerh aft zu erh alten. 

8.3 Die in der Planzeich nung gekennzeich neten Obst- und Laubbäume sind zu erh alten und 
fach gerech t zu pflegen. Abgängige Geh ölze sind durch  standortgerech te Geh ölze nach zupflanzen.  

8.4 Es ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläch e mindestens ein standortgerech ter Laubbaum- 
oder Obstbaumh och stamm anzupflanzen. Die im Plan dargestellten Pflanzgebote w erden 
angerech net. 

8.5 Die festgesetzten Begrünungsmaßnah men müssen innerh alb eines Jah res nach  Bezugsfertigkeit 
abgesch lossen sein. Der Grundstückseigentümer ist für die ordnungsgemäße Pflege und Erh altung 
der Begrünungsmaßnah men verantw ortlich . Ausgefallene Bäume sind durch  entsprech ende 
Nach pflanzungen zu ersetzen. 

8.6 Als Mindestqualitäten für die Geh ölzpflanzungen w erden festgesetzt: 
Laubbaum, Hoch stamm, 3xv, StU . 14-16 cm 
Obstbaum, Hoch stamm, 2xv, StU . 10-12 cm 
Heister, 2xv. 150-175 / 3xv.175-200 cm 
Sträuch er, v. Str. 3-5 TR . 40-60 / 60-100 cm 

8.7 Es sind standortgerech te Laubgeh ölze oder ortstypisch e Obstbaumh och stämme zu verw enden. Die 
Anpflanzung von Nadelgeh ölzen ist unzulässig. Die zur V erw endung empfoh lenen Arten w erden in 
den textlich en Hinw eisen Nr. 8 aufgefüh rt. 

 U mw andlung von intensiv genutztem Ackerland in extensive Bew irtsch aftung  
 Pflege und U nterh altung der Fläch e gemäß der Bew irtsch aftung svorgaben für 
bodenbrütende V ogelarten gemäß der Gesamtmaßnah me „Feldh amster BP Südlich  der 
Geißlinger Straßen, Hopferstadt“) 
 Sie ist w ie folgt zu bew irtsch aften: 
Feldh amsterfördernde Bew irtsch aftung in Kombination mit Maßgaben für bodenbrütende 
V ogelarten: 

1. Misch anbau von Luzerne bzw . Luzernegras (maximaler Grasanteil von 40 %), W inter- und 
Sommergetreide (kein Mais) und Ansaat von meh rjäh rigen Blüh streifen in 
nebeneinanderliegenden Streifen, Breite 6 m-12 m, (vgl. Auszug saP zum BP Südlich  der 
Geißlinger Straße. 

2. Die Fläch en sind dauerh aft artgerech t für Feldh amster und bodenbrütende V ogelarten 
gemäß der Bew irtsch aftungsvorga ben zu pflegen und zu unterh alten. 

 

E. BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN GEMÄß ART. 6 UND ART. 
81 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BAYBO) - GESTALTUNG DER 
BAULICHEN ANLAGEN UND DER GRUNDSTÜCKE 
1 Abstandsflächen 
1.1 Es gelten die Abstandsfläch envorsch riften gemäß Art. 6 BayBO. 
1.2 Für das Sondergebiet SOHallen/Garagen gilt eine Tiefe der Abstandsfläch en 0,4 H, mindestens 3,0 

m. 
2 Dächer 
2.1 Die Däch er von Hauptgebäuden, Garagen und Carports sind als Satteldach , W almdach , als 

Pultdach  oder versetztes Pultdach  mit einer Dach neigung gem. Planeinsch rieb, auszufüh ren. 
Die Däch er von Carports und Garagen sind auch  als begrünte Flach däch er zulässig.  

3 Materialien und Farben 
3.1 Eindeckungen geneigter Däch er sind in Ziegel oder Blech  in rot-braunen Farbtönen zulässig. 
3.2 Für die Fassadengestaltung sind nich t reflektierende Materialien zu verw enden. Die 

Fassaden sind in gedeckten Farben zu gestalten.  
3.3 Doppelh aush älften und Hausgruppen müssen die gleich e Dach form und Dach neigung und 

farblich e Gestaltung aufw eisen. Dabei muss sich  der zuletzt h inzukommende Bauabsch nitt 
nach  dem Bestand rich ten. 

4 Solaranlagen und Sonnenkollektoren 
4.1 Solarenergieanlagen (Ph otovoltaikanlagen) und Sonnenkollektoren sind nur in oder auf 

Dach fläch en von Gebäuden zulässig. Sie müssen sich  der Dach neigung des Gebäudes 
anpassen und sie sind h armonisch  auf der Dach fläch e anzuordnen. 

5 Notwendige Stellplätze 
5.1 Im U rbanes Gebiet sind pro W oh neinh eit mindestens 1,5 Stellplätze nach zuw eisen. 
6 Geländeveränderungen  
6.1 Im MU  1 und im SO sind Aufsch üttungen, auch  zum Geländeausgleich  zw isch en 

Straßenraum und Gebäuden, nich t zulässig.  
6.2 Im MU  2, MU  3, MU  4, MU  5 sind im Bereich  des festgesetzten Übersch w emmungsgebiets 

Aufsch üttungen zum Geländeausgleich  nur innerh alb der Baugrenzen bis zu einer Höh e von 
maximal 1,0 m, bezogen auf das HQ 100 gem. Planeinsch rieb, zulässig. 

6.3 Außerh alb des festgesetzten Übersch w emmungsgebiets sind Aufsch üttungen und 
Abgrabungen zum Geländeausgleich  auch  außerh alb der Baugrenzen bis zu einer Höh e von 
maximal 1,50 m zulässig. 

7.2 Stach eldrah tzäune sind unzulässig. 
7.3 Zu privaten Grundstücksgrenzen und öffentlich en Grünfläch en 

•Folgende Materialien sind zulässig: Holz- oder Metall-Einzellattenzaun mit senkrech ter 
Lattung, Stabgitterzäune, Spanndrah t, Masch endrah tzäune, jew eils in braunen, grauen oder 
grünen Farbtönen sow ie Hecken aus Laubgeh ölzen. Bei Hecken ist ein Abstand zw isch en 
Grundstücksgrenze und äußerem Trieb von 0,5 m einzuh alten. 
•Ebenfalls zulässig außerh alb des festgesetzten Übersch w emmungsgebietes sind 
Abgrenzungen aus Beton, Naturstein oder Gabionen, jedoch  dürfen die einzelnen Elemente 
eine Breite von 1,0 m nich t übersch reiten und der Anteil der festen Materialien 50 % der 
Grundstücksgrenze ebenfalls nich t übersch reiten. Zudem ist zw isch en den einzelnen festen 
Elementen jew eils ein Abstand von mind. 1,0 m einzuh alten. 
•Durch geh ende Einfriedungen zu öffentlich en Grünfläch en oder der freien Natur sind oh ne 
Sockel, mit mindestens 15 cm Bodenfreih eit auszufüh ren, um Kleintieren den Durch sch lupf 
zu ermöglich en. 
•Die Bespannung (V or- oder Hinterspannung) von Einfriedungen, beispielsw eise mit Planen 
ist unzulässig. 
•Die Abgrenzung darf an keiner Seite und an keiner Stelle eine Höh e von 1,8 m 
übersch reiten. Bezugspunkt ist das auf der eigenen Grundstücksfläch e geplante Gelände 
und auf der fremden Grundstücksfläch e das vorh andene Gelände. 

7.4 Zu öffentlich en V erkeh rsfläch en und W egen 
•Es gelten die o.g. R egelungen, jedoch  lediglich  bis zu einer Höh e von 1,1 m. 

F Textliche Hinweise 
1 Hochwasserschutz innerhalb der Grenzen des festgesetzten 

Überschwemmungsgebiets 
1.1 Teilfläch en des Geltungsbereich s des Bebauungsplans „ W iesenw eg“ liegen im amtlich  

festgesetzten Übersch w emmungsgebiet des Mains. 
1.2 Aufgrund der Lage innerh alb eines festgesetzten Übersch w emmungsgebietes w erden 

Festsetzungen zur R egelung des W asserabflusses im Hoch w asserfall, zu 
Geländeveränderungen, zur h och w asserangepassten Bauw eise getroffen. 

1.3 Die V orgaben des § 78a Abs. 1 W HG sind zu beach ten (Sonstige Sch utzvorsch riften für 
festgesetzte Übersch w emmungsgebiete). 

1.4 Auf die gesonderten Geneh migungspflich ten nach  § 78 Abs. 5 und § 78a Abs. 2 W HG w ird 
h ingew iesen. 

1.5 Bei selteneren Hoch w asserereignissen als das ermittelte Bemessungsh och w asser 
(h undertjäh rlich es Hoch w asser) kann eine w eitergeh ende Überflutung nich t ausgesch lossen 
w erden. 

1.6 Es w erden durch  den Freistaat Bayern keine Soforth ilfen für Betroffene aufgrund von 
Hoch w asser zur V erfügung gestellt. 

1.7 Im festgesetzten Übersch w emmungsgebiet dürfen keine Materialien oder Stoffe gelagert 
oder abgelagert w erden, die im Hoch w asserfall abtreiben, zu einer Gew ässerverunreinigung 
füh ren oder eine Abflussbeh inderung darstellen können (sieh e Festsetzung Ziff. 4.5). 

1.8 Es ist eine h och w asserangepasste Bauw eise anzuw enden in Anleh nung an die aktuelle 
Hoch w asser-Sch utzfibel des BMU B.  
Dazu geh ören u.a. die aufgeständerte Bauw eise in MU  1 und SO, um den R aum unter dem 
EG als R etentionsraum im Hoch w asserfall freizuh alten sow ie die Einstellung der Oberkante 
der Erdgesch ossfußbodenh öh e mindestens auf die Höh e gem. Planeinsch rieb im MU  2. (vgl. 
Festsetzung 3.4 und 3.5), sow ie w eitere V orkeh rungen gem. der Festsetzungen Ziffern 5.1. 
bis 5.7. 

2 Immissionsschutz 
2.1 Im Inneren von Gebäuden mit sch utzbedürftigen Nutzungen zur Nach tzeit (Sch laf- und 

Kinderzimmer) sow ie sch utzbedürftigen Nutzungen zur Tagzeit (Büros) sind gesunde W oh n- 
und Arbeitsverh ältnisse auf Grundlage der öffentlich  rech tlich en Anforderungen an den 
Sch allsch utz gegen Außenlärm sich erzustellen (z. B. DIN 4109 „Sch allsch utz im Hoch bau“). 
Die Auslegung dieses baulich en Sch allsch utzes kann z. B. auf Grundlage der im 
Sch allimmissionsgutach ten 16-016-01 des Sach verständigen-Büros W . Tasch , W ürzburg, 
aufgezeigten Immissionsbelastung erfolgen. Dieser Nach w eis ist im R ah men der 
Baugeneh migung und im Geneh migungsfreistellungsverfah ren zu erbringen. Das 
Sch allimmissionsgutach ten ist Bestandteil der Satzung. 

12 Immissionen aus Bahnbetrieb 
12.1 Immissionen aus dem Bah nbetrieb der Eisenbah nlinie W ürzburg - Treuch tlingen, h ier 

insbesondere Sch all, Ersch ütterungen oder Staub, sind entsch ädigungslos h inzuneh men; es 
besteh t die Möglich keit auf eigene Kosten für Abh ilfe zu sorgen. 

12.2 Die Anh altsw erte der DIN 4150 - 2 für Ersch ütterungen aus Bah nbetrieb w erden 
eingeh alten. Es w ird vorsorglich  empfoh len, bei Gebäudeneubauten 
Deckeneigenfrequenzen von mind. 16 Hz anzustreben. 

13 Immissionen aus Landwirtschaft 
13.1 V on benach barten landw irtsch aftlich en Betrieben sind Lärm-, Staub- und 

Geruch semmissionen, auch  zu unüblich en Zeiten, zu erw arten. Diese sind ortsüblich  und 
h inzuneh men. 

14 Bepflanzungen an Bahnanlagen 
14.1 Alle Neuanpflanzungen im Nach barbereich  von Bah nanlagen, insbesondere Gleisen und 

Oberleitungsanlagen, müssen den Belangen der Sich erh eit des Eisenbah nbetriebes 
entsprech en. Für Neuanpflanzungen in Bah nnäh e ist in jedem Fall das DB-Handbuch  882 zu 
beach ten. 

14.2 Grundsätzlich  gilt, dass Abstand und Art von Bepflanzungen so gew äh lt w erden müssen, 
dass diese z. B. bei W indbruch  nich t in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind 
durch  geeignete Maßnah men R ücksch nitt u. a.) ständig zu gew äh rleisten. Der Pflanzabstand 
zum Bah nbetriebsgelände ist entsprech end der Endw uch sh öh e zu w äh len. Sow eit von 
besteh enden Anpflanzungen Beeinträch tigungen des Eisenbah nbetriebes und der 
V erkeh rssich erh eit ausgeh en können, müssen diese entsprech end angepasst oder beseitigt 
w erden. Bei Gefah r in V erzug beh ält sich  die Deutsch e Bah n das R ech t vor, die Bepflanzung 
auf Kosten des Eigentümers zurückzusch neiden bzw . zu entfernen. 

15 Abfallbehälter im Bereich der Stichstraßen 
15.1 Abfallbeh älter im Bereich  der Stich straßen A und B sind an der öffentlich en V erkeh rsfläch e 

des W iesenw egs zur Leerung bereit zu stellen; es sei denn, es kann im Bereich  des 
dargestellten W endeh ammers eine W endemöglich keit gesch affen w erden, die eine Anfah rt 
der Müllfah rzeuge erlaubt. 

16 Böschungen des Straßenkörpers 
16.1 Die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich en Abgrabungen und Aufsch üttungen 

sind auf den angrenzenden Baugrundstücken zu dulden.  
 
 

Verfahrensvermerke 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Och senfurt h at in seiner Sitzung am 26.10.2023 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes „ W iesenw eg“ besch lossen. Der 
Aufstellungsbesch luss w urde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 14.11.2023 ortsüblich  und auf der 
Homepage der Stadt Och senfurt bekannt gemach t. 
 

2. Zu dem Entw urf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „ W iesenw eg“ in der Fassung vom 
18.04.2024 w urden die Beh örden und sonstigen Träger öffentlich er Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit Sch reiben vom … … … . bis zum … … … . beteiligt. 

 
3. Der Entw urf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „ W iesenw eg“ in der Fassung vom 
18.04.2024 w urde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom … … … . bis einsch ließlich  … … … . 
öffentlich  ausgelegt. Gleich zeitig w urden die U nterlagen zum Entw urf in das Internet eingestellt. 

 
4. Der Bau- und U mw eltaussch uss der Stadt Och senfurt h at mit Besch luss vom … … … . die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „ W iesenw eg“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 
… … … . als Satzung besch lossen. 

 
Och senfurt, den _______________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________   (Siegel) 
P. Juks, 1. Bürgermeister  
 
5. Ausgefertigt: 
Och senfurt, den _______________________ 
 
 
 
 
_____________________________________   (Siegel) 
P. Juks, 1. Bürgermeister 
 
6. Der Satzungsbesch luss zu der 2. Änderung des Bebauungsplanes „ W iesenw eg“ w urde am 

___________________ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich  und über die Homepage 
der Stadt Och senfurt bekannt gemach t. Der Bebauungsplan mit Begründung und 
U mw eltberich t w ird seit diesem Tag zu den üblich en Dienststunden im Bauamt der Stadt 
Och senfurt zu jedermanns Einsich t bereitgeh alten und über dessen Inh alt auf V erlangen 
Auskunft gegeben. Mit dieser Bekanntmach ung ist die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„ W iesenw eg“ in Kraft getreten. Auf die R ech tsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sow ie Abs. 4 
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB w urde in der Bekanntmach ung h ingew iesen. 

 
Och senfurt, den _______________________ 
 
 
 
 
_____________________________________   (Siegel) 
P. Juks, 1. Bürgermeister 
 

B. Zeichnerische Hinweise
Flurstücke mit Flurnummern480

468

481

mit Leitungsrech t zu belastende Fläch e (Kanal) zugunsten der Stadt Och senfurt
zu belastende Fläch e: Fl.-St. 2038/3,  Fl.-St. 2020 und Fl.-St. 2020/2
Überbauung mit Gebäuden nich t zulässig
zulässig:  Überbauung mit Garagen/Hallen, Carports
Dach form (W D = W almdach , SD = Satteldach ,
PD = Pultdach , vPD = versetztes Pultdach )

W D / SD 
PD / vPD 

besteh ende Gebäude

festgesetztes Übersch w emmungsgebiet HQ 100

Übersch w emmungsgebiet HQ extrem

HQ 100 = 178,95 bis 178,70 m ü. NN

HQ extrem = 180,60 m ü. NN

C. Nachrichtliche Darstellungen

Stromversorgungsleitung, unterirdisch  mit Sch utzabstand 2 m beidseits

Sch nittlinien (S1 - Bezeich nung Geländesch nitt)

Stromversorgungsleitung oberirdisch  

w eitere Ausgleich sfläch en der Stadt Och senfurt

Kanal unterirdisch

A.  Präambel 
De r Ba u- und Um we lta usschuss de r Sta dt Ochse nfurt ha t a ufg rund von  

 § 10 de s Ba ug e se tzb uche s (Ba uGB) in de r Fa ssung  de r Be ka nntm a chung  vom  3. Nove m b e r 

2017, zule tzt g e ände rt durch Art. 3 G v. 20.12.2023 I 394 

 Art. 23 de r Ge m e inde ordnung  für de n Fre ista a t Ba ye rn in de r Fa ssung  de r Be ka nntm a chung  

vom  22. Aug ust 1998 (GVBl 1998, S. 796), zule tzt g e ände rt durch § 3 de s Ge se tze s vom  24. 

Juli 2023 (GVBI. S. 385, 586) 

 Art. 6 und Art. 81 de r Ba ye rische n Ba uordnung  (Ba yBO) in de r Fa ssung  de r Be ka nntm a chung  

vom  14. Aug ust 2007 (GVBl. S. 588, Ba yR S 2132-1-l), zule tzt g e ände rt durch Ge se tz vom  

24.07.2023 (GVBI. S. 371) 

 de r Ba unutzung sve rordnung  (Ba uNVO) in de r Fa ssung  de r Be ka nntm a chung  vom  21. 

Nove m b e r 2017 (BGBl. I S. 3786), zule tzt g e ände rt durch Art. 2 G v. 03.07.2023 I 176 

 sowie  de r Pla nze iche nve rordnung  in de r Fa ssung  vom  18. De ze m b e r 1990 (BGBl.1991 I S.58), 

zule tzt g e ände rt durch Artike l 3 de s Ge se tze s vom  04. Ma i 2017 (BGBI. 1 S. 1057) 

die  2. Ände rung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ in öffe ntliche r Sitzung  a m  … ….. 2024 a ls 

Sa tzung  b e schlosse n. 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
De r räum liche  Ge ltung sb e re ich de r 2. Ände rung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ e rg ib t sich a us 

de r Fe stse tzung  im  ze ichne rische n Te il de s Be b a uung spla ns. 

 

§ 2 Bestandteile der Satzung 
Die  2. Ände rung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ i.d.F. vom  … ….. 2024 b e ste ht a us de m  

La g e pla n m it ze ichne rische m  und te xtliche m  Te il. 

Die  Be g ründung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ i.d.F. vom  17.09.2019 wurde  um  die  

Be g ründung  de r 1. Ände rung  i.d.F. vom  09.03.2021 sowie  de r 2. Ände rung  i.d.F. vom  … ….. 2024 

e rg änzt. 

Mit de r 2. Ände rung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ we rde n die  b ishe rig e n Inha lte  und 

Fe stse tzung e n de r 1. Ände rung  de s Be b a uung spla ns „Wie se nwe g “ in de r Fa ssung  vom  09.03.2021 

vollständig  e rse tzt. 

 

Ochse nfurt, de n _______________________ 

 

__________________________________________ 

Pe te r Juks 

1. Bürgermeister     (Siegel) 
 
 
 

D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1 Urbane Gebiete gemäß § 6 BauNVO 
1.1 Die U rbanen Gebiete (MU ) dienen dem W oh nen sow ie der U nterbringung von 

Gew erbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrich tungen, die die W oh nnutzung 
nich t w esentlich  stören. Die Nutzungsmisch ung muss nich t gleich gew ich tig sein. 

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen nach  § 6a Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO (Einzelh andelsbetriebe) nich t zulässig. 

1.3 Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die ausnah msw eise zulässigen Nutzungen 
nach  § 6a Abs. 3 Nr. 2 (V ergnügungsstätten) und Nr. 7 (Tankstellen) nich t zulässig. 

1.4 Im MU  2, MU  3, MU  4 ist die Aufnah me der Nutzung erst dann zulässig, w enn im 
SOHallen/Garagen die R iegelbebauung mit einer W andh öh e von mindestens 185 m üNN und einer 
gesch lossenen Bauw eise fertiggestellt ist (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB). 

1.5 Zulässig im MU  6 gemäß § 6a Abs. 2 BauNVO sind Nr. 2 Gesch äfts- und Bürogebäude, Nr. 4 
sonstige Gew erbebetriebe Nr. 5 Anlagen für V erw altungen sow ie für kirch lich e, kulturelle, 
soziale, gesundh eitlich e und sportlich e Z w ecke. Dabei sind die in einem Gew erbebetrieb 
ausnah msw eise zulässigen W oh nungen für Aufsich ts- und Bereitsch aftspersonen sow ie für 
Betriebsinh aber und Betriebsleiter nich t zulässig. 

2 Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
2.1 Das Sonstige Sondergebiet dient der U nterbringung von Garagen und Lagerräumen.  
2.2 Zulässig sind im Sonstigen Sondergebiet aussch ließlich  Garagen und Lagerräume, die in 

einem unmittelbaren funktionellen Zusammenh ang mit der Nutzung von Altortgrundstücken 
steh en. 

3 Maß der baulichen Nutzung 
3.1 Das Maß der baulich en Nutzung w ird bestimmt durch  die Festsetzung der h öch stzulässigen 

Grundfläch enzah l (GR Z), die Festsetzung der Zah l der V ollgesch osse als Höch stmaß sow ie die 
Festsetzung der maximal zulässigen W and- und Gebäudeh öh e in m, jew eils gemäß 
Planeinsch rieb. 

3.2 Der untere Bezugspunkt für die W andh öh e und Gebäudeh öh e für Gebäude, die im Bereich  
des festgesetzten Übersch w emmungsgebiets des Mains neu errich tet w erden, ist die 
festgesetzte Mindest-Eingangsfußbodenh öh e (EFH) bzw . die festgesetzte Oberkante 
Fertigfußboden (OKF) gem. Planeinsch rieb. 

3.3 Der untere Bezugspunkt für die W andh öh e und die Gebäudeh öh e im MU  2, MU  4 ist das 
mittlere Straßenniveau (Fah rbah ndecke) der neuen Ersch ließungsstraße bezogen auf die 
Grundstücksbreite an der Grundstücksgrenze. 
Im MU  3 ist der untere Bezugspunkt für die W andh öh e und die Gebäudeh öh e die mittlere 
Höh e des ursprünglich en Geländes (V ermessung IB Horn, 2017) gemessen an der, auf das 
Gelände bezogen, niedrigeren Traufseite des jew eiligen Gebäudes. 

3.4 Im MU  1 und SOHallen/Garagen ist die U nterkante des Erdgesch osses der Gebäude (OKF) gem. 
Planeinsch rieb einzustellen. Die Gebäudeöffnungen des Erdgesch osses sind auf dem Niveau 
der Oberkante Fertigfußboden (OKF) gem. Planeinsch rieb anzuordnen. Eine U nterbauung des 
Erdgesch osses ist nich t zulässig.  

3.5 Im MU  2, MU 3, MU  4, MU  5 ist für Gebäude, die im Bereich  des festgesetzten 
Übersch w emmungsgebiets des Mains neu errich tet w erden, die Höh e der Fußbodenoberkante 
des Erdgesch osses (OKF) gem. Planeinsch rieb einzustellen. Gebäudeöffnungen sind über dem 
Niveau der festgesch riebenen Fußbodenoberkante des Erdgesch osses (OKF) anzuordnen. 

3.6 Die U nterkante des Erdgesch osses bzw . des U ntergesch osses ist für das jew eilige Gebäude 
gem. Planeinsch rieb zu mitteln bzw . zu interpolieren. Es gilt der oberstromig sich  ergebende 
W ert.  

3.7 Der obere Bezugspunkt für die W andh öh e ist bei Gebäuden mit geneigten Däch ern der 
Sch nittpunkt der Dach h aut mit der Außenseite Außenw and des Gebäudes an der Traufseite. 
Bei Gebäuden mit Flach däch ern oder Pultdäch ern ist der obere Bezugspunkt für die 
W andh öh e der obere Absch luss der W and, entspr. Gebäudeh öh e (z.B. Oberkante Attika). 

3.8 Der obere Bezugspunkt für die Gebäudeh öh e ist die Gebäudeoberkante (z.B. First, Oberkante 
Attika). 

3.9 Die zulässige Gebäudeh öh e darf durch  Dach aufbauten für tech nisch e Einrich tungen sow ie 
durch  untergeordnete Bauteile (w ie bspw . Lüftungsanlagen, Ph otovoltaikanlagen, 
Aufzugssch äch te) übersch ritten w erden, sofern sie auf die tech nisch  notw endige Höh e  

6 Schallimmissionsschutz gegen Außenlärm 
6.1 Im gesamten MU  sind aufgrund der Immissionsbelastung aus Bah nverkeh r 

 die Fensteröffnungen sch utzbedürftiger R äume zur Nach tzeit (Sch laf- und Kinderzimmer) auf der 
sch allabgew andten Seite, dh  von der Bah n abgew andten Seite, im Südw esten von Gebäuden 
anzuordnen (R aumsituierung), 
 in sch utzbedürftigen R äumen zur Nach tzeit (Sch laf- und Kinderzimmer) keine zu öffnenden 
Fenster auf der der Bah n zugew andten Seite (Nordw est bis Nordostseite) zulässig, dh  es sind dort 
aussch ließlich  Fenster mit einer gesch lossenen oder aussch ließlich  zur R einigung zu öffnenden 
V erglasung verbunden mit einer ausreich end dimensionierten, sch allgedämmten, kontrollierten 
Lüftung bzw . einer Gebäude-Klimaanlage zulässig.  
 Dies ist im Bauantrags- und Freistellungsverfah ren nach zuw eisen (vgl. textlich er Hinw eis Nr. 2.1). 
 Öffenbare Fenster von nich t sch utzbedürftigen Nutzungen (Diele, Bad, Küch e, W oh nräume, 
sofern keine Sch lafräume, kein erh öh ter Sch utzgrad zur Nach tzeit) sind auf allen Gebäudeseiten 
möglich . 

6.2 In dem in der Planzeich nung mit „1“ gekennzeich neten Bereich  (Fl.-St. 2038) sind zusätzlich  zu der 
Festsetzung gem. Ziffer 6.1 bei Neu- und U mbaumaßnah men aufgrund der Immissionsbelastung 
aus dem Gew erbebetrieb (Fl.-St. 2043, 2043/2)  
 die Fensteröffnungen sch utzbedürftiger R äume zur Nach tzeit (Sch laf- und Kinderzimmer) und 
auch  zur Tagzeit (Büros) nur auf der sch allabgew andten Seite (abgew andt der Bah n, der 
W interh äuser Straße und dem Gew erbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (R aumsituierung); dh  
Anordnung von Fenstern der o.g. sch utzbedürftigen R äume aussch ließlich  in der nach  Süden 
ausgerich teten Fassade der Gebäude.  
 Es sind in den SW , W , NW , N, NO, O, SO Fassaden keine Immissionsorte i. S. der TA-Lärm 
zulässig, dh  h ier sind für in o.g. sch utzbedürftigen R äumen aussch ließlich  Fenster mit einer 
gesch lossenen oder aussch ließlich  zur R einigung zu öffnenden V erglasung verbunden mit einer 
ausreich end dimensionierten, sch allgedämmten, kontrollierten Lüftung bzw . einer Gebäude-
Klimaanlage zulässig. 
 Dies ist im Bauantrags- und Freistellungsverfah ren nach zuw eisen (vgl. textlich er Hinw eis Nr. 2.1). 

6.3 In dem in der Planzeich nung mit „2“ gekennzeich neten Bereich  (Fl.-St. 2036) sind zusätzlich  zu der 
Festsetzung gem. Ziffer 6.1 bei Neu- und U mbaumaßnah men aufgrund der Immissionsbelastung 
aus dem Gew erbebetrieb (Fl.-St. 2043, 2043/2)  
 Fensteröffnungen sch utzbedürftige R äume zur Nach tzeit (Sch laf- und Kinderzimmer) und auch  zur 
Tagzeit (Büros) nur auf der sch allabgew andten Seite (abgew andt der Bah n, der W interh äuser 
Straße und dem Gew erbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (R aumsituierung); dh  Anordnung 
von Fenstern der o.g. sch utzbedürftigen R äume aussch ließlich  auf der Südw estseite von 
Gebäuden. 
 Es sind in den N, NO, O, SO Fassaden keine Immissionsorte i. S. der TA-Lärm zulässig,  
   dh  h ier sind für die o.g. sch utzbedürftigen R äume aussch ließlich  Fenster mit einer gesch lossenen 
-oder aussch ließlich  zur R einigung zu öffnenden- V erglasung verbunden mit einer ausreich end 
dimensionierten, sch allgedämmten, kontrollierten Lüftung bzw . einer Gebäude-Klimaanlage 
zulässig.  
 Dies ist im Bauantrags- und Freistellungsverfah ren nach zuw eisen (vgl. textlich er Hinw eis Nr. 2.1).  

6.4 In dem in der Planzeich nung mit „3“ gekennzeich neten Bereich  (Fl.-St. 2043 und 2043/2) sind 
zusätzlich  zu der Festsetzung gem. Ziffer 6.1 bei Neu- und U mbaumaßnah men aufgrund der 
Immissionsbelastung aus Bah nverkeh r  
 Fensteröffnungen sch utzbedürftige R äume zur Nach tzeit (Sch laf- und Kinderzimmer) und auch  zur 
Tagzeit (Büros) nur auf der sch allabgew andten Seite (abgew andt der Bah n, und der W interh äuser 
Straße) von Gebäuden anzuordnen (R aumsituierung); dh  Anordnung von Fenstern der o.g. 
sch utzbedürftigen R äume aussch ließlich  auf der Südw estseite der Gebäude.  
 Es sind in den W , NW , N, NO, O, SO, S ausgerich teten Fassaden für die o.g. sch utzbedürftigen 
R äume aussch ließlich  Fenster mit einer gesch lossenen oder aussch ließlich  zur R einigung zu 
öffnenden V erglasung verbunden mit einer ausreich end dimensionierten, sch allgedämmten, 
kontrollierten Lüftung bzw . einer Gebäude-Klimaanlage zulässig.  
 Dies ist im Bauantrags- und Freistellungsverfah ren nach zuw eisen (vgl. textlich er Hinw eis Nr. 2.1).  

Räumliche Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum  Ausgleich
 i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1a BauGB

Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A2

A2, R enaturierung Birkenbach , Maßstab 1:5.000
Gemeinde Och senfurt, Gemarkung Erlach

3. Es ist ein Konzept zur praktikablen und artgerech ten Bew irtsch aftung zu erstellen, mit den 
Natursch utzbeh örden abzustimmen und dauerh aft die Bew irtsch aftung zu gew äh rleisten. 

4. Die Maßnah men sind spätestens bis März vor Baubeginn h erzustellen. 
5. Der Einsatz von R odentiziden, Insektiziden und Herbiziden und Klärsch lamm ist nich t zulässig.  
6. Einsatz von Greifvogelsitzen ist nich t zulässig.  

Ausgleichsfläche A4 - Herstellung artenreiches Grünland (anrechenbar 0,05 ha)  
(Fl.-Nr. 305/9, 320/5 Teilfläch e, Gemk. Goßmannsdorf)  
 U mw andlung von Intensivgrünland in artenreich es Extensivgrünland durch  Ansaat einer 
artenreich en, autoch th onen Saatgutmisch ung. 
 Mah d 1 bis 2x/Jah r (nach  dem 15.06. und im Herbst) mit Abräumen des Mah dguts,     
Sch nitth öh e 10 cm. 
 V erzich t auf PSM und Dünger.  

10.4 Die Einfriedung der Ausgleich sfläch en ist unzulässig. 
10.5 Die festgesetzten Ausgleich smaßnah men A1, A2 und A3 sind zum näch stmöglich en Pflanztermin 

nach  Fertigstellung des Ersch ließungsstraßenbaus plangemäß, vollständig und fach gerech t 
durch zufüh ren. 

11 Flächen und Maßnahmen zur Retention von Hochwasser  
11.1 Als Fläch e zur Herstellung des R etentionsraumausgleich s für den durch  die Planung bedingten 

R etentionsraumverlust w ird die im Plan darstellte Fläch e (Fl.-Nr. 305/9, 320/5 TF) Gemarkung 
Goßmannsdorf als Fläch e für die W asserw irtsch aft festgesetzt. Auf dieser Fläch e ist ein zusätzlich es 
R etentionsvolumen von ca. 490 m³ zu sch affen und dauerh aft vorzuh alten. Die Fläch e w ird dem 
Bebauungsplan in einem U mfang von insgesamt rd. 0,09 h a verbindlich  und dauerh aft gem. § 9 
Abs. 1a BauGB extern zugeordnet.   

11.2 Der in Anspruch  zu neh mende R etentionsraum ist zeit-, mengen- und w ertgleich  auszugleich en.  
11.3 Das geplante R etentionsbecken muss mindestens ein V olumen von 480 m³ aufw eisen und 

mindestens gleich zeitig mit der ersten Inanspruch nah me des R etentionsraumes erstellt w erden. 
11.4 Die Fläch e für den R etentionsraumausgleich  ist als artenreich es Grünland anzusäen und extensiv 

zu pflegen. (Mah d 1 bis 2x pro Jah r mit Abräumen des Mah dgutes ). 
11.5 Innerh alb der Baugrenzen des SOHallen/Garagen ist vor Baubeginn zur Sch affung von zusätzlich e 

R etentionsraum im U mfang von 150 m³ das natürlich e Gelände in Höh e von ca. 0,30 m 
abzutragen. Die Fläch e dieses R etentionsraums ist 1 x jäh rlich  von V egetations aufw uch s zu 
befreien. Die Fläch e ist von Ablagerungen jeglich er Art freizuh alten. 

besch ränkt w erden. Tech nisch e Anlagen sind  [mit Ausnah me von Ph otovoltaikanlagen und 
Solarkollektoren] von der Fassade mind. 2 m zurückzusetzen. 

6.4 Höh enuntersch iede sind durch  zu bepflanzende Bösch ungen (Neigung mindestens 1:1,5), zu 
begrünende Stützmauern oder Gabionen auf dem Baugrundstück auszugleich en. 

7 Einfriedungen 
7.1 Einfriedungen im festgesetzten Übersch w emmungsgebiet sind für einen Hoch w asserabfluss 

durch lässig (z.B. als Stab- und Masch engitter- oder Lattenzaun, Hecken) und sockellos 
h erzustellen. Massive Mauern, Holzzäune oder Sockel sind nich t zulässig.  

5.1 Zurücksch neiden, Fällen und R oden von Bäumen, Hecken und Büsch en sow ie Entfernen von 
Nistkästen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSch G bzw . Art. 16 Abs. 1 Satz 2 BayNatSch G nur 
außerh alb der Brutzeiten ab 01.10. bis 28.02. zulässig. 

5.2 Durch füh ren bauvorbereitender Maßnah men, w ie die Beseitigung der V egetationsdecke 
oder die Baufeldfreimach ung, ist nur außerh alb der Brutzeit von bodenbrütenden 
V ogelarten, d. h . von Ende Juli bis Ende Februar zulässig. Alternativ ist vor Beginn der 
Arbeiten nach zuw eisen, dass keine Vögel im Baufeld brüten. 

5.3 Zur Beleuch tung von Betriebsgeländen im U rbanes Gebiet sind insektenfreundlich e 
Leuch tmittel (Stand der Tech nik) in nach  unten strah lenden Geh äusen zu verw enden.  

5.4 Fällung von Höh len/Q uartierbäumen von Fledermäusen 
 Beach tung der V orgaben der U BB in V erbindung mit aktuellen Standards im 
Fledermaussch utz. 
 Absch nittsw eise Fällung der Bäume. 
 Sich erung von Höh len/Q uartierstrukturen. 
 Anbinden erh altener Q uartiere an Bäume im U mfeld. 
 Bergung und V ersorgung verletzter Tiere. 
 Für jede verlorene Fledermaus-Fortpflanzungs- oder R uh estätte ist im V erh ältnis 1:3 Ersatz 
zu sch affen. 
 Für jede verlorene V ogel-Fortpflanzungs- oder R uh estätte ist im V erh ältnis 1:2 Ersatz zu 
sch affen. 

6 Bepflanzung an Versorgungstrassen und Grundstücksgrenzen  
6.1 Z w isch en geplanten Baumstandorten und unterirdisch en V er- und Entsorgungsleitungen sind 

Sch utzabstände von 2,5 m einzuh alten (vgl. Merkblatt R  2 „Bäume, unterirdisch e Leitungen 
und Kanäle“ der FGSV, Gemeinsch aftsausgabe mit DW A und DVGW , Ausgabe 2013). 

6.2 Die erforderlich en Grenzabstände für die Bepflanzung rich ten sich  nach  den V orsch riften des 
Bayerisch en Nach barrech ts (Art. 47, 48 Ausfüh rungsgesetz zum Bürgerlich en Gesetzbuch ). 

6.3 Es gelten die fach lich en Empfeh lungen und V orgaben einsch lägiger R ich tlinien und 
R egelw erke zur Bepflanzung, w ie beispielsw eise die FLL-R ich tlinie „Empfeh lung für 
Baumpflanzungen“ oder „FLL-Dach begrünungsrich tlinie“ in der jew eils aktuellen Fassung. 

7 Hinweise zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
7.1 Die frist- und sach gerech te Durch füh rung der V ermeidungs- sow ie der festgesetzten 

Ausgleich smaßnah men ist zu dokumentieren (§ 17 Abs. 7 S. 2 BNatSch G). 
7.2 Die festgesetzten Fläch en und Maßnah men zum Sch utz, zur Pflege und zur Entw icklung von 

Boden, Natur und Landsch aft sind nach  deren Fertigstellung und Funktionserfüllung ins 
Ökofläch enkataster des Bayerisch en Landesamtes für U mw elt zu melden. 

7.3 Die ordnungsgemäße und fach gerech te Pflege der Ausgleich sfläch en obliegt der Stadt 
Och senfurt als dem Grundstückseigentümer. 

8 Hinweise zur Pflanzenverwendung 
Auf Kompensationsfläch en in der freien Landsch aft sind gemäß § 40 Abs. 4 BNatSch G 
aussch ließlich  h eimisch e Geh ölze zu verw enden. Diese sind in den o.g. Listen mit einem * 
gekennzeich net.  
Im Straßenraum und in privaten Grünfläch en dürfen auch  Pflanzen aus anderen Klimazonen 
und Anzuch tgebieten zur V erw endung kommen. 
Geeignete Geh ölze für Ausgleich sfläch en, die Durch grünung auf Grundstücksfläch en und im 
Straßenraum, z. B.: 

2.2 Es sind zur R eduzierung der Lärmimmissionen Maßnah men zur besonderen Anordnung und 
Gestaltung von Gebäuden (Arch itektonisch e Selbsth ilfe) umzusetzen, z. B. zur Sch affung ge-
eigneter, gesch ützter Außenw oh nbereich e auf der sch allabgew andten Seite eines Grundstücks 
oder durch  sch allversch attende Gebäudestellung auf der sch allzugew andten Seite.  

3 Entwässerung, Umgang mit Niederschlagswasser 
3.1 Es gilt die Satzung für die öffentlich e Entw ässerungseinrich tung des Kommunalunterneh mens 

Stadtw erke Och senfurt (Entw ässerungssatzung - EW S) in ih rer jew eils aktuellen Fassung. 
4 Garagen- und Stellplatzverordnung 
4.1  Größe und Besch affenh eit der erforderlich en Stellplätze rich tet sich  nach  Art. 47 BayBO und § 

20 GaStellV bzw . Anlage GaStellV in ih rer jew eils gültigen Fassung. 
5 Artenschutz 

Zur V ermeidung von artensch utzrech tlich en V erbotstatbeständen nach  § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSch G sind folgende V orgaben zu beach ten: 

Laubbäume, Hochstämme:  
Feldah orn* Acer campestre 
R osskastanie Aesculus carnea (nich tfruch tend, rotblüh end)  
Ch inesisch e W ildbirne  Pyrus calleryana „Ch anticleer“  
W ildbirne*  Pyrus communis „Beech  Hill“  
Zierkirsch e  Prunus x h illieri „Spire“  
Zierkirsch e  Prunus x sch mittii  
R otdorn  Crataegus monogyna „Pauĺs Scarlett“  
Apfeldorn  Crateagus „Carrierei“  
W interlinde* i. Sorten  Tilia cordata z.B. “R anch o”  
Spitzah orn* i. Sorten  Acer platanoides* z.B. „Columnare“, „Emerald 

Q ueen“, „Cleveland“  
Feldah orn  Acer campestre „Elsrijk“  
Säuleneich e  Q uercus robur „Fastigiata“  
Pyramiden-Hainbuch e  Carpinus betulus „Fastigiata“   
                                        o.a. kleinkronige oder säulenartige Sorten  
Obstbaumhochstämme*: 
bspw . Apfel, Birne, Kirsch e, Zw etsch ge, W alnuss; unter V erw endung alter, 
ortstypisch er Sorten 

Sträucher: 
Kornelkirsch e*  Cornus mas 
R oter Hartriegel*  Cornus sanguinea 
Haselnuss*  Corylus avellana 
Eingriffeliger W eißdorn*  Crataegus monogyna 

 
Zwe ig riffe lig e r We ißdorn* Cra ta e g us la e vig a ta  

He cke nkirsche  * Lonice ra  xyloste um  

Schle he *  Prunus spinosa  

div. He cke nrose n * R osa  spe c. 

R ote r Holunde r*  Sa m b ucus ra ce m osa  

 
Gebietseigenes Saatgut für Extensivwiesen und blütenreiche Wiesen: 
Blüh w iese: z. B. KU LAP-Misch ung „Lebendiger Acker trocken“ gem. LfL-Merkblatt 
„Blüh streifen und Blüh fläch en rich tig anlegen“; Ausbringung ca. 10 kg/h a 
Extensivw iese: z. B. R SM 8.1 artenreich es Extensivgrünland. 

9 Boden- und Grundwasserschutz 
9.1 Mutterboden ist möglich st auf dem Baugrundstück getrennt von unbelebtem Boden zu 

lagern und w ieder zu verw enden bzw . oberfläch ig einzubauen. 
9.2 W äh rend der Bauph ase sind Boden und Grundw asser vor Sch adstoffeintrag zu sch ützen. 
10 Denkmalschutz 
10.1 Südlich  des Geltungsbereich s befindet sich  das Bodendenkmal D-6-6326-0086- 

Körpergräber des Endneolith ikums. Innerh alb des Geltungsbereich s sind dah er w eitere 
Bodendenkmäler zu vermuten. Für Bodeneingriffe jeglich er Art im Geltungsbereich  des 
Bebauungsplanes ist eine denkmalsch utzrech tlich e Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSch G 
einzuh olen, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfah ren bei der zuständigen U nteren 
Denkmalsch utzbeh örde zu beantragen ist. Die ggf. erforderlich en Sondierungen auf dem 
jew eiligen Baugrundstück sind durch  den jew eiligen Bauh errn in Absprach e mit den 
Fach beh örden durch zufüh ren. 

10.2 Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerisch en Denkmalsch utzgesetzes sind bei Bau- und Erdarbeiten 
auftretende Funde von Bodenaltertümern unverzüglich  der U nteren Denkmalsch utzbeh örde 
am Landratsamt W ürzburg oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die 
aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer W och e nach  der 
Anzeige unverändert zu belassen, w enn nich t die U ntere Denkmalsch utzbeh örde die 
Gegenstände vorh er freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 
DSch G). 

11 Leitungen 
11.1 Der Geltungsbereich  des Bebauungsplans tangiert an der nordöstlich en Seite TK-Kabel und 

TK-Anlagen der DB Netz AG.  
11.2 Die Kabelanlage/der Kabeltrog der DB Netz AG darf nich t überbaut, übersch üttet 

freigegraben oder besch ädigt w erden. Kabelmerkzeich en dürfen nich t entfernt w erden. Der 
Sch utzabstand zum Kabeltrasse/trog muss feldseitig mindestens 2,0 Meter betragen. Die 
Kabelsch äch te müssen zum Zw ecke der Instandh altung/Entstörung jederzeit zugänglich  
bleiben. 

11.3 Aufträge für Maßnah men an F-Kabeln und TK-Anlagen der DB AG, sind grundsätzlich  bei 
der DB Kommunikationstech nik zu beauftragen. 

11.4 V or Baubeginn ist zw ingend eine Kabeleinw eisung durch  die DB Kommunikationstech nik 
GmbH (Ansprech partner sieh e Adressenliste) erforderlich . 

11.5 Innerh alb der Sch utzzone (Baubesch ränkungsbereich ) ist die Errich tung von Bauw erken, 
tech nisch en Anlagen, Straßen, Parkplätzen etc. grundsätzlich  möglich .  
Die Lage der Systeme ist im Bebauungsplan nach rich tlich  dargestellt. Eine örtlich e 
Einw eisung ist erforderlich .  

11.6 Im und am R ande des Planbereich es befinden sich  Telekommunikationslinien der Telekom. 
In allen Straßen sind geeignete und ausreich ende Trassen mit einer Leitungszone von ca. 
0,2 m bis 0,3 m für die U nterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzuseh en. 
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Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A4

A4, Gemeinde Och senfurt, Gemarkung Goßmannsdorf
a) Bew irtsch aftung als artenreich es Grünland
b) Fläch e zum Ausgleich  des R etentionsraumverlustes
Maßstab 1:2.000
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7. Sonstige Festsetzungen
Grenze des räumlich en Geltungsbereich s

Pflanzgebot: Laubbaum- /Obstbaumh och stamm
(Standort flexibel)

Erh altungsgebot Obstbäume und Toth olz

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Fläch en und Maßnah men zum Ausgleich  von Beeinträch tigungen 
von Natur und Landsch aft nach  § 1a Abs. 3 BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB
Pflanzbindung artenreich es Grünland gem. Ausgleich sfläch enkonzept

Pflanzgebot Sträuch er und sonstige Bepflanzung  

öffentlich e Straßenverkeh rsfläch e (gemisch te V erkeh rsfläch e)

öffentlich e Grünfläch e

Straßenbegrenzungslinie
F Fußw eg

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Grünflächen, Pflanzbindungen und Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

V erkeh rsfläch e besonderer Z w eckbestimmung

LW Landw irtsch aftlich er Flurw eg

Übersichtslageplan Retentionsausgleichsfläche 

Geltungsbereich  und Lage der R etentionsausgleich sfläch e, Maßstab 1:10.000

Grenze des räumlich en Geltungsbereich s der Änderungsbereich e 1 und 2 

Oberkante Fertigfußboden Mindesth öh e gem. Planeinsch rieb 
(MU 1, MU 6, SO: innerh alb des festgesetzten Übersch w emmungsgebiets = HQ 100)
(MU 2, MU 3, MU 4, MU 5: innerh alb des festgesetzten Übersch w emmungsgebietes 
= HQ 100 + 0,5 m Freibord)

OKF

Abgrenzung untersch iedlich er Nutzungen
gem. § 16 Abs. 5 BauNVO

Fläch en auf denen zusätzlich e Sch allsch utzmaßnah men (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) 
erforderlich  w erden: (keine zu öffnenden Fenster auf der sch allzugew andten Seite zulässig,
notw endige Lüftungsfenster nur auf der Südseite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.2

A. Zeichnerische Festsetzungen
Die geänderten bzw . ergänzten zeich nerisch en Festsetzungen sind für das Bauleitplanverfah ren in rot
dargestellt, w äh rend die übrigen Darstellungen unverändert aus der 1. Änderung des Bebauungsplans
 „W iesenw eg“ i.d.F. vom 09.03.2021 übernommenen sind.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

MU  U rbane Gebiete gemäß § 6a BauGBMU

Sondergebiet gemäß § 11,  Abs. 3, Nr. 2. BauNVO

maximal zulässige Grundfläch enzah l GR Z
Zah l der Vollgesch osse als Höch stmaßII

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

maximal zulässige W andh öh eW Hmax
GHmax maximal zulässige Gebäudeh öh e

10°-32° zulässige Dach neigung

HALLEN/GARAGEN

Die 1. Änderung des Bebauungsplans bzw . ergänzten Passagen sind in rot dargestellt, w äh rend die 
unverändert gem. 1. Änderung des Bebauungsplans „W iesenw eg“ i.d.F. vom 09.03.2021 übernommenen 
Passagen in grau dargestellt sind.
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Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A3

A3, Feldvogelgerech te Bew irtsch aftung, Maßstab 1:5.000
Gemeinde Och senfurt, Gemarkung Hopferstadt


